
  
 

Der SFV Apen stellt sich vor! 
 
Sehr geehrte Sportanglerin und Sportangler, 
 

vielen Dank für Ihr Interesse, am Sportfischerverein Apen e.V. (SFV). 
Der SFV Apen hat zZt. ca. 760 Mitglieder, davon ca. 40 weibliche Mitglieder und eine 
Jugendgruppe mit ca. 50 Jugendlichen im Alter von 10 - 18 Jahre. 
Als Gewässer kann der SFV Apen ca. 140 ha sehr schön gelegene Fließ- und stehende Gewässer 
anbieten: 
Fließgewässer: Diese Gewässer werden über den Landesfischereiverband Weser-Ems von der 
Ammerländer Wasseracht gepachtet. 
 

Das Aper-Tief, beginnend bei der Scharreler Brücke (Französischer Weg), Detern, bis zur Brücke 
Aperberger Straße, den Nordloh-Kanal bis zum Einlauf Nordloher Tief, den Augustfehn-Kanal mit 
angrenzendem 6 ha Polder und Polderkanal, die große Norderbäke, die große Süderbäke und die 
kleine Norderbäke jeweils bis zum Ursprung (wobei die Süderbäke ab der Hüllsteder Brücke beim 
Sonnenhof, wegen der Wiedereinbürgerung der Meerforellen, gesperrt ist), und die Ollenbäke bis 
zur Gemeindegrenze Bad-Zwischenahn. 
Es ist verboten, die Deichkronen und die Deiche an der Wasserseite zu befahren. Ebenfalls 
darf hinter den Deichen nicht durch langes Mähgras gefahren werden. 
 

Außerdem haben wir an stehenden Gewässern zu bieten: 
 

Der See am Untersten Weg liegt im Naturschutzgebiet (der See ist während der Vogelbrutzeit 
vom 01.03. bis 15.06. gesperrt) An diesem See dürfen zur Zeit nur 10 Personen angeln. Die 
Zuwegung ist nur über den Untersten Weg erlaubt. Baden, surfen und Bootfahren verboten. Das 
Gewässer darf nur in der Zeit, eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach 
Sonnenuntergang beangelt werden. Bitte die aufgestellten Schilder beachten! Die gleichen 
Bedingungen gelten für die Kieskuhle Roggenmoor, Zufahrt nur über die Drosselgasse. 
Den Teich am Kirchweg. 
Der Altarm Holtgast liegt im Naturschutzgebiet. Deshalb darf das Gelände während	 der	
Vogelbrutzeit	 vom	01.	März	bis	 zum	15.	 Juni,	nicht	betreten	und	der	Altarm	nicht	beangelt	werden.	
Außerdem die hinter jedem Schöpfwerk liegenden sogenannten Vorfluter, fünf an der Zahl und 
als eigenes Gewässer mit Deich und Behindertenangelplätze das Hafenbecken in Apen. 

Wir führen einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung durch, unsere Mitglieder erhalten 2 mal 
im Jahr Informationen und Termine durch Rundschreiben. 
Gegen Vorlage des Prüfungsausweises betragen unsere Gebühren: 
Aufnahmegebühr für Jugendliche ab 10 bis 18 Jahre frei, der Beitrag für Jugendliche bis 18 Jahre 
beträgt 15,00 €. hinzu käme noch eine Verzugsgebühr von 10,00 € wenn die Fangmeldung zum 
Ende des Jahres nicht abgegeben wurde. 
 
Die Aufnahmegebühr ab 18 Jahre beträgt 55,00 € und der Jahresbeitrag 35,50 €, hinzu käme noch 
eine Verzugsgebühr von 10,00 € wenn die Fangmeldung zum Ende des Jahres nicht abgegeben 
wurde. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kassenwart unter oben stehender 
E-Mail Adresse oder besuchen Sie uns an unserem Bürotag, der alle 14 Tage von 19 - 20 Uhr in 
den ungeraden Kalenderwochen im Aper Schützenhaus „Zur Festung 16_26689 Apen“, stattfindet. 
Weitere Informationen über den SFV-Apen finden Sie in unserem Schaukasten an unserer 
Lagerhalle „Zur Festung 18 in 26689 Apen oder unter www.sfv-apen.de 
 

Über die Apen Touristik können geführte Deichwanderungen gebucht werden. Zu erfragen 
unter Telefon 04489/7373 oder 410925. Weitere Info`s unter www.verkehrsverein-apen.de  
 
 

Wir hoffen, dass diese Informationen Ihre Entscheidung erleichtern wird und würden uns  
freuen Sie demnächst als Mitglied des SFV Apen begrüßen zu können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Vorstand des SFV Apen 

(  : 04489/5130 
Fax         : 04489/408430 
E-Mail : info@sfv-apen.de 
Internet : http://www.sfv-apen.de 
 
Kastanienstraße 7a 
26689 Apen/Augustfehn 


